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Firmenerwerb und Firmengründung

1 Möglichkeiten des Markteintritts
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Unternehmenskauf

2 Grundlagen

Infolge des EU-Beitritts wurden die Investitionsmöglichkeiten in Zypern für ausländi-
sche Personen erleichtert. Somit können nun Investoren aus der Europäischen Uni-
on bis zu 100% eines zypriotischen Unternehmens kaufen. Ausgenommen sind da-
von lediglich die Bereiche Landwirtschaft, Hotels, Reiseagenturen, Restaurants und
Erholungszentren sowie Importagenturen. Hier ist nur ein maximaler Anteil am Ei-
genkapital von 49% erlaubt.

Alle Regelungen, nach denen im Falle einer Investition in Zypern bisher ein Antrag
bei der Zentralbank Zyperns erforderlich war, sind seit dem 1. Mai 2004 für EU-
Bürger und EU-Unternehmen abgeschafft.

Erworbene Anteile müssen aber mit Namen der Erwerber oder mit Namen von deren
Vertretern im Firmenregister eingetragen werden. Bei Reedereien erfolgt zusätzlich
eine Eintragung in das Handelsschifffahrtsregister.

Erwerb über die Börse

Bei Unternehmen, die an der zypriotischen Börse gehandelt werden, herrschen Son-
derregeln. Hier erfolgt der Kauf nicht direkt, sondern über Börsenhändler etc. Anteile
an Unternehmen können bis zu 100% erworben werden, bei Banken jedoch nur ma-
ximal 50%.



Unternehmensgründung

Die Unternehmensformen sind angelehnt an das Recht des Vereinigten Königrei-
ches. Deshalb gibt es auch in Zypern die Private Company die Public Company
sowie General und Limited Partnerships.

Auch bei der Gründung einer Private- oder Public Company sowie einer Partnership
wurden alle Regelungen betreffend Ausländern, nach denen bisher ein Antrag bei
der Zentralbank erforderlich war, sind seit dem 1. Mai 2004 für EU-Bürger abge-
schafft.

Hinweis

Die bisher sehr beliebten „International Business Companies“ (IBCs), welche abge-
schottet vom lokalen Markt mit ihren ausschließlich im Ausland erzielten Gewinnen
mit einem bevorzugten Steuersatz von 4,25% besteuert wurden, waren nicht EU-
rechtskonform und wurden durch ein neues, zeitgemäßeres System ersetzt.

Nach den neuen Regelungen werden nunmehr zypriotische und internationale Ge-
sellschaften gleichermaßen mit einer 10-%-Körperschaftsteuer besteuert. IBCs, die
bisher mit 4,25% besteuert wurden, können für eine Beibehaltung der bisherigen Re-
gelungen bis Ende 2005 optieren (Grandfathering Clause), sind dann aber weiterhin
von Aktivitäten innerhalb Zyperns ausgeschlossen und können Verluste aus den Jah-
ren vor 2000 nur mehr bis 2005 vortragen. Nach wie vor ist es grundsätzlich möglich,
solche zypriotischen IBCs zu erwerben; jedoch sind die Vorteile, die sie gegenüber
den neuen Regelungen bieten, nur sehr begrenzt.

3 Eintragung in das Firmenregister

Bei der Registrierung einer Private Company im Firmenregister bedarf es einiger Do-
kumente, die vorzubereiten sind:

- Gesellschaftsvertrag:
In diesem muss dargestellt sein:
Name und Sitz der Gesellschaft, Unternehmenszweck, Erklärung zur Begren-
zung der Haftung auf den Anteil der Gesellschafter, Betrag des Grundkapitals
und Unterschriften der Gesellschafter.
Bezüglich des Namens ist darauf hinzuweisen, dass dieser vom Firmenregis-
ter abgelehnt werden kann, wenn er dem Namen eines bereits existierenden
Unternehmens zu sehr gleicht, als irreführend angesehen wird, königliche As-
soziationen weckt oder die Wörter „Imperial“, „National“, „Corporation“, „Com-
monwealth“ oder „Co-operative“ enthält. Außerdem muss der Name mit Ltd.
abschließen.

- Satzung: Hier werden die Hauptversammlung, Wahlrechte oder die Übertra-
gung von Gesellschaftsrechten geregelt.

Nach zypriotischem Recht ist bei der Firmengründung die Einschaltung eines
Rechtsanwaltes zwingend vorgeschrieben, der den Gesellschaftsvertrag und die
Satzung zu errichten hat.



Zur Registrierung eines Personenunternehmens bedarf es folgender Daten:

- Name, Zweck und Dauer der Partnerschaft,
- Namen, Adressen, Personalausweisnummern der Partner.

4 Registrierung einer Betriebsstätte

Allgemeines

Zypriotisches Recht macht die Registrierung einer Betriebsstätte durch ausländische
Unternehmen von keinen besonderen Erfordernissen wie etwa einer ständigen Ein-
richtung, Assets oder Personal abhängig. Jedoch ist umgekehrt bei Aktivitäten eines
ausländischen Unternehmens in Zypern, die qualifizierte Betriebsstätteneigenschaf-
ten aufweisen, innerhalb eines Monats die Registrierung beim Firmenregister zu be-
antragen. Auch bei der Registrierung einer Betriebsstätte wurden alle Regelungen
betreffend Ausländer, nach denen bisher ein Antrag bei der Zentralbank erforderlich
war, seit dem 1. Mai 2004 für EU-Unternehmen abgeschafft.

Zypriotisches Recht sieht die Möglichkeit vor, dass eine bereits eingetragene Be-
triebsstätte den Antrag stellen kann, in Zypern zum Zwecke der Besteuerung als an-
sässig zu gelten. Dies hat u.a. den Vorteil, dass die Betriebsstätte auf diese Weise in
den Genuss der Doppelbesteuerungsabkommen Zyperns kommt.

5 Eintragung in das Firmenregister

Bei der Registrierung einer Betriebsstätte (Zweigstelle) einer ausländischen Gesell-
schaft in Zypern sind vorzulegen:

- eine griechische Übersetzung des Gesellschaftsvertrages, der Satzung
und/oder weiterer Dokumente, die den Charakter des Unternehmens be-
schreiben. Diese Übersetzung kann entweder vom „Public Information Office“
der zypriotischen Regierung vorgenommen werden, welches dann auch die
Authentizität der Übersetzung beglaubigt, oder der/die Übersetzer/in leistet ei-
ne eidesstattliche Erklärung desselben Inhalts am örtlich zuständigen Bezirks-
gericht;

- Personalien von Direktor(en) und Secretary des Unternehmens;

- Name und Adresse von mindestens einem Zustellungsbevollmächtigten des
Unternehmens, der in Zypern wohnhaft und autorisiert ist, für das Unterneh-
men amtliche Schriftstücke entgegenzunehmen.

Immobilien

6 Erwerb und Miete von Immobilien

Inhalt:
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7 Immobilienerwerb

Zypern war bis 1878 Teil des Osmanischen Reiches, bevor es in das Britische Empi-
re eingegliedert wurde. Das osmanische Landrecht galt offiziell in Zypern bis zur Ein-
führung des modernen zyprischen Immobiliareigentumsgesetzes von 1946. Das
zyprische oberste Gericht (Supreme Court) hat danach mehrfach entschieden, dass
das Gesetz von 1946 keine Rückwirkung für die Zeit vor dem In-Kraft-Treten des Ge-
setzes entfaltet. Für Fragen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verlust von
Rechten an Immobiliareigentum kann es gelegentlich noch zur Anwendung des alten
osmanischen Landrechtes kommen, sobald die Beantwortung dieser Fragen Tatsa-
chen betrifft, die vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes (d.h. vor dem 01.09.1946)
betreffen. Auf eine nähere Erläuterung des osmanischen Landrechts soll hier jedoch
aus Platzgründen verzichtet werden. Die folgenden Darstellungen beschränken sich
auf die Erläuterung der wesentlichen Bestandteile des modernen zyprischen Immobi-
lienrechts.

8 Immobiliareigentum

Der Begriff „Immobiliareigentum“ umfasst nach zyprischem Recht

- Land,
- Gebäude und andere Errichtungen oder Strukturen sowie Befestigun-

gen, die dauerhaft an einem Land, Gebäude oder einer anderen Errich-
tung oder Struktur befestigt sind,

- Bäume, Weinreben oder jede andere Sache, die gepflanzt wurde oder
auf einem Grundstück wächst sowie jedes davon stammende Produkt
vor der Abtrennung,

- Quellen, Brunnen, Wasser und Wasserrechte, gleich, ob sie zusammen
mit oder unabhängig von einem Grundstück gehalten werden,

- Vorrechte, Freiheiten, Grunddienstbarkeiten und jegliche weiteren
Rechte und Vorteile, die zu einem Grundstück, einem Gebäude oder



einer anderen Errichtung oder Struktur gehören oder als zugehörig gel-
ten, und

- ungeteilte Anteile an einem vorstehend definierten Eigentum.

Als Mobiliareigentum gilt alles, was nicht von dem Begriff des Immobiliareigentums
erfasst wird. Ob eine bewegliche Sache so an einem Grundstück oder Gebäude be-
festigt ist, dass sie als Immobiliareigentum gelten kann, wird in Zypern gleicherma-
ßen als Rechts- und als Tatsachenfragen angesehen und nach den Umständen des
Einzelfalls entschieden.

9 Recht auf Privateigentum an unbeweglichen Sachen

Nach zyprischem Recht sollen kein Vermögen, Interesse, Recht und keine Freiheit,
Bevorzugung, Grunddienstbarkeit oder irgendein anderer Vorteil in, an oder über
Immobiliareigentum bestehen oder geschaffen, erworben oder übertragen werden,
außer gemäß den dafür vorgesehenen Vorschriften des Immobiliareigentumsgeset-
zes.

Hinweis

Eine Berufung auf Common-Law-Grundsätze oder Equity-Regeln zur Begründung
von Rechten an Immobiliareigentum in Zypern ist, im Gegensatz zur sonst möglichen
Rechtspraxis, ausgeschlossen.

Der Begriff „Vermögen an Land (estate in land)“, der nach deutschem Rechtsden-
ken als dinglicher Anspruch zu qualifizieren wäre, bezeichnet dabei jedes Recht, das
direkt mit dem Eigentum an und der „Reichweite des Immobiliareigentums“ verbun-
den und in das Landregister eintragbar ist.

Eine Hypothek, die Immobiliareigentum zur Sicherung einer Schuld belastet, gilt nicht
als sachenrechtliches „Vermögen an Land“, sondern lediglich als vertraglicher An-
spruch des Hypothekenbegünstigten und als Last auf dem Eigentum.

Die Rechte des Mieters an einer gemieteten Immobilie gelten nicht als „Vermögen an
Land“ zugunsten des Mieters, sondern lediglich als vertragliches Recht, es sei denn,
der Mieter ist ausnahmsweise zur Eintragung des Mietrechts in das Landregister be-
rechtigt.

Auch die Hinterlegung des Kaufvertrages über Immobiliareigentum beim Landregis-
teramt, die eines der besonderen Formerfordernisse beim Immobilienkauf darstellt,
schafft kein „Vermögen an Land“, sondern lediglich eine Last auf dem Immobiliarei-
gentum zugunsten des den Vertrag hinterlegenden Käufers.

Hinweis

Keine Übertragung oder Belastung von Immobiliareigentum ist wirksam, bevor sie bei
der Bezirkslandbehörde registriert oder aufgenommen wird, und niemand außer dem
registrierten Eigentümer soll eine Übertragung oder freiwillige Belastung einer Immo-
bilie bei der Behörde anmelden.



10 Reichweite von Rechten an Immobiliareigentum

Der Begriff der „Reichweite von Immobiliareigentum“ beinhaltet alle Regelungen,
welche die Natur und die Ausweitung der sich auf Eigentum und Besitz an Immobi-
lien beziehenden Rechte, Pflichten und Beschränkungen definieren.

Hinweis

Als Eigentümer von Immobiliareigentum gilt jeder, der zur Registrierung als Eigentü-
mer berechtigt ist, gleichgültig, ob er tatsächlich registriert ist oder nicht.

Privates Immobiliareigentum an Grundstücken erstreckt sich

- auf die Oberfläche und die Substanz des Bodens;
- unterhalb der Erdoberfläche bis zu einer Tiefe, die vernünftigerweise erforder-

lich ist, um den Boden nutzen und kultivieren zu können; Rechte an Mineralien
sind hierbei allerdings vom Eigentumsrecht grundsätzlich ausgenommen;

- auf den Luftraum über die Erdoberfläche, soweit dies zur Nutzung des Grund-
stücks vernünftigerweise notwendig ist.

Praktisch häufig von großer Wichtigkeit ist die Bestimmung der aktuellen Lage des
Grundstücks und des umfassten Gebietes. In den Fällen, in denen ein Grundstück
durch einen registrierten Immobiliareigentumstitel erfasst ist, gilt als vom Grundstück
umfasstes Gebiet das Gebiet, dem die verbriefte Registrierung auf einem Landüber-
wachungsplan der Regierung oder einem anderen Landerfassungsplan des Direktors
der Landregisterbehörde entspricht. Die genaue Lage des Grundstücks ergibt sich
daher aus dem erwähnten offiziellen Plan und nicht aus den Grenzbeschreibungen
auf der Titelurkunde.

Soweit zur Registrierung kein entsprechender offizieller Plan vorhanden ist (was bei
älteren Registrierungen der Fall sein kann), entscheidet sich der Umfang des Grund-
eigentums nach der tatsächlichen Besitzausübung durch den registrierten Titelinha-
ber.

11 Einschränkungen des Eigentumsrechts

Das uneingeschränkte Eigentumsrecht an Immobiliareigentum umfasst folgende Be-
standteile:

- das Recht, Eigentum an der Immobilie zu behaupten oder zu fordern,
- das Besitzrecht,
- das Nutzungsrecht,
- das Recht zum Einbehalt, zur Verwendung und zum Sammeln von Früchten

des Eigentums sowie
- das Recht, über das Eigentum zu verfügen, einschließlich der teilweisen oder

vollständigen Entfremdung des Eigentums bzw. Belastung, Veränderung oder
Zerstörung des Eigentumsgegenstandes.



Soweit eines der vorgenannten Elemente fehlt, gilt das Eigentumsrecht als einge-
schränkt. Im Hinblick auf Immobiliareigentum gibt es drei Gruppen von Eigentums-
rechtbeschränkungen.

Die erste Gruppe von Beschränkungen besteht in der Einschränkung der Ausübung
von Eigentumsrechten bis hin zur Enteignung im Interesse der öffentlichen Sicher-
heit, der öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Moral, von Gemeindeplanungsvor-
haben, der öffentlichen Versorgung oder des Schutzes von Dritten. Soweit die Be-
schränkungen oder der Rechtsentzug in einer wesentlichen Verringerung des Eigen-
tumswertes münden, steht dem Eigentümer eine schnellstmögliche angemessene
Entschädigung zu. Über die vorgenannten Fälle hinaus steht der Republik Zypern
oder einzelnen Gemeinden ein Zwangsankaufsrecht bzw. ein Inbesitznahmerecht für
erzieherische, religiöse, soziale oder sportliche Einrichtungen der Gemeinde zu, in
der sich das Grundstück befindet.

Die zweite Gruppe von Beschränkungsmöglichkeiten besteht aufgrund der dem Di-
rektor des Landregisters zugestandenen Befugnisse im Hinblick auf

- die Teilung von Immobiliareigentum,
- den Verkauf in bestimmten Fällen von Eigentum, das in ungeteilten Anteilen

gehalten wird,
- die Teilung von Eigentum gehalten in ungeteilten Anteilen bei zwei oder meh-

reren Eigentümern und
- die Anpassung von Eigentumsrechten, wenn der Eigentümer von Bäumen und

der Eigentümer des dazugehörigen Grundstücks nicht identisch sind.

Die dritte Gruppe von Beschränkungen des Eigentumsrechts bilden die sachenrecht-
lichen Beschränkungen („estate in land“), soweit sie aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten wirksam zugunsten Dritter begründet werden.

12 Registrierung von Mietverträgen

Unter bestimmten Voraussetzungen können Mietverhältnisse beim Landregister re-
gistriert werden. Die folgenden Voraussetzungen müssen dabei vorliegen:

- Abschluss eines wirksamen Mietvertrages,
- der Mietvertrag verbietet nicht ausdrücklich die Registrierung,
- der Vermieter ist der registrierte Eigentümer des vermieteten Immobi-

liareigentums,
- der Mietzeitraum übersteigt eine Dauer von 15 Jahren,
- der Vertrag wird innerhalb von drei Monaten nach dem Tag des Ver-

tragsschlusses zur Registrierung vorgelegt und
- die Zustimmung des Hypotheken- oder sonstigen Gläubigers liegt vor,

soweit die Immobilie entsprechend belastet ist.

Das dingliche Recht („estate in land“), das durch die Registrierung des Mietvertrages
geschaffen wird, unterliegt den Bestimmungen des zugrunde liegenden Vertrages.
Der Mieter kann die sich aus dem Vertrag ergebenen Rechte übertragen oder unter-
vermieten, soweit dies nach den Bestimmungen des Vertrages gestattet ist.

13 Registrierung von Trusts



Für die Registrierung von Trusts gelten folgenden Voraussetzungen und Besonder-
heiten:

- Der auf Immobiliareigentum ausgerichtete Trust wird durch letztwillige
Verfügung oder durch eine Trusturkunde („trust deed“) errichtet, die von
der zu diesem Zwecke berechtigten Person unterschrieben ist,

- Die Trusturkunde oder die letztwillige Verfügung ist in dem Register der
zuständigen Bezirkslandbehörde aufgenommen und

- Nur der eingetragene Eigentümer kann beim Landregister eine ent-
sprechende Eintragung eines solchen Immobiliareigentum betreffenden
Trusts beantragen.

14 Registrierung von restriktiven Verträgen

Im Zusammenhang mit der Registrierung von restriktiven Verträgen gelten als „re-
striktive Verträge“ solche, bei denen zwei Eigentümer von verschiedenen Immobilia-
reigentumsgegenständen vereinbaren, dass die Nutzung oder Entwicklung eines
Immobiliareigentumsgegenstand zum Nutzen des anderen Eigentumsgegenstandes
beschränkt sein soll. Ein restriktiver Vertrag kann von jedem der beteiligten Eigentü-
mer zur Registrierung beim Landregister angemeldet werden. Ein registrierter restrik-
tiver Vertrag begründet ein dingliches Recht („estate in land“) über das belastete Im-
mobiliareigentum und bindet dessen Eigentümer sowie dessen Rechtsnachfolger
zugunsten des Eigentümers nebst Rechtsnachfolger des anderen Grundstücks.

15 Gemeinschaftliches Gebäudeeigentum

Aufgrund häufig zutage tretender Unzulänglichkeiten der vormalig existierenden
Rechts- und Gesetzeslage wurde 1993 ein neues Gesetz (Nr. 6 (1) aus 1993) zur
Regelung von im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäuden (hiernach
„GGEG“) erlassen.
Danach gilt:

- „Gebäude im Gemeinschaftseigentum“ sind solche, die wenigstens aus fünf
Einheiten bestehen, selbst wenn das Gebäude überwiegend einem Eigentü-
mer gehört; es wird als ein solches „Gebäude im Gemeinschaftseigentum“ re-
gistriert;

- „Einheit“ bedeutet dabei ein Stockwerk oder Teile davon, wie etwa einzelne
Zimmer, Büroräume, Wohnungen, Geschäfte oder sonstige Teile oder Räume
eines Gebäudes im Gemeinschaftseigentum, die unabhängig und voll nutzbar
als vollständige, abgetrennte und selbständige Einheiten, für welchen Zweck
auch immer, verwendet werden können;

- „Eigentümer einer Einheit“ sind auch Mieter einer Einheit aufgrund eines Miet-
vertrages, soweit dieser beim Landregister registrierbar und entsprechend re-
gistriert ist.

Das im Gemeinschaftseigentum stehende Gebäude wird durch Regularien geregelt,
die gemäß dem GGEG erstellt werden und die Kontrolle, Betrieb, Verwaltung, Mana-
gement, Gebrauch und Nutzung der Einheiten des im Gemeinschaftseigentum ste-
henden Gebäudes sowie die Rechte und Pflichten im Hinblick auf das gemeinschaft-
liche Gebäude- und Grundstückseigentum regeln. Diese Regularien werden beim



Landregister registriert und gelten für und wider jeden Eigentümer sowie dessen
Rechtsnachfolger. Soweit eine solche Registrierung der Regularien nicht erfolgt, gel-
ten die dem GGEG als Musterregularien angehängten Regeln für das betroffene Ge-
bäude im Gemeinschaftseigentum.

Sämtliche Ausgaben für Versicherungen, Unterhalt und Reparatur des im Gemein-
schaftseigentum stehenden Gebäudes werden anteilmäßig von den Eigentümern der
Einheiten entsprechend ihres Anteils am gemeinschaftlichen Gebäudeeigentum ge-
tragen.

16 Besonderheiten des Immobilienkaufvertrages

Über die allgemeinen Gültigkeitsvoraussetzungen hinaus, die für alle vertraglichen
Vereinbarungen gelten, gibt es für Immobilienkaufverträge noch besondere formale
Erfordernisse. Diese sind

- das Vorliegen eines Vertrages in Schriftform,
- das Deponieren einer Kopie des Vertrages durch den Käufer beim Landregis-

ter innerhalb von zwei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages und
- die Voreintragung des Verkäufers als Eigentümer der Immobilie.

Soweit der Käufer den Vollzug des Vertrages, d. h. die Übertragung und die Regist-
rierung des Immobiliareigentums, per Gerichtsbeschluss erwirken will, müssen weite-
re Voraussetzungen, wie etwa die Aufforderung an den Verkäufer, die Zustimmung
zur Eigentumsübertragung vor dem Landregister zu erklären, sowie die Beachtung
der hierfür und für die Antragstellung bei Gericht zu beachtenden Fristen, erfüllt sein.

17 Immobilienerwerb durch EU-Ausländer

Bis zum EU-Beitritt Zyperns galten im Hinblick auf den Immobilienerwerb durch EU-
Ausländer Beschränkungen. Seit 1. Mai 2004 gelten EU-Staatsbürger nicht mehr als
Ausländer im Sinne des Ausländerimmobilienerwerbsgesetzes („Acquisition of Im-
movable Property (Alien) Law“) im Hinblick auf Immobilienerwerb jeglicher Art mit
Ausnahme des Erwerbs von Zweitwohnsitzen, wobei auch diese Beschränkung nicht
auf EU-Staatsbürger angewendet wird, die dauerhaft in Zypern leben. Für Ausländer
aus Drittstaaten gelten wie vor Beschränkungen; insbesondere bedürfen diese auch
weiterhin der Genehmigung des Ministerrates vor dem Erwerb von Immobiliareigen-
tum.

18 Mietverträge

Im zyprischen Recht wird grundsätzlich nicht nach Gewerbe- und Wohnraummiete
unterschieden; beide Mietarten werden im Wesentlichen gleich behandelt.

Allgemeines Vertragsrecht

Neben den allgemeinen Wirksamkeitsvoraussetzungen von Verträgen, nämlich



- dem Vorliegen von Angebot und Annahme des Angebotes, d. h. einer Verein-
barung,

- der Absicht, eine rechtliche Verbindung zu schaffen,
- dem Vorliegen irgendeiner Gegenleistung („Consideration“),
- der Vertragsmündigkeit der Parteien,
- der ehrlichen Zustimmung der Parteien zu den Bedingungen des Vertrages

sowie
- der Abwesenheit von Verstößen gegen den Ordre Public,

kommen beim Immobiliarmietvertrag noch besondere Formerfordernisse hinzu. So-
weit die Vertragsdauer des Mietvertrages ein Jahr übersteigt, muss der Vertrag

- in Schriftform ausgedrückt und
- am Ende durch die Vertragsparteien unterzeichnet sein in Gegenwart von

zwei Zeugen, die selbst vertragsmündig sein müssen und die ihre Unterschrift
als Zeugen dem Vertrag hinzugesetzt haben.

19 Mietkontrollgesetz

Zyprische Mieter, ob von Wohnungs- oder Geschäftsmietobjekten, werden durch das
Mietkontrollgesetz unter bestimmten Umständen gegen Kündigung und Räumung
geschützt.

Hinweis

Ausländer, die Immobiliareigentum in Zypern mieten, werden durch das Gesetz
grundsätzlich nicht geschützt. Inwieweit durch den EU-Beitritt EU-Staatsbürger zypri-
schen Mietern gleichzustellen sind und ob das Mietkontrollgesetz im Hinblick auf in-
nerhalb der EU bestehende Diskriminierungsverbote einer EU-Rechtsüberprüfung
standhalten würde, sind Fragen, die in Zukunft noch abschließend zu klären sein
dürften.

Kapitalmarkt

20 Das neue zyprische Kapitalverkehrsgesetz

Inhalt:

Grundlagen

Anwendungsbereich

Regelungsinhalte

- Grundsatz des freien Kapitalverkehrs
- Ausnahmetatbestände
- Direktinvestitionen in Zypern
- Handeln in ausländischer Währung
- Ein- und Ausfuhr von Banknoten und Gold
- Übergangsvorschriften



21 Grundlagen

Am 1. Mai 2004 trat Zypern der Europäischen Union auf der Grundlage des Beitritts-
abkommens von Athen vom 16. April 2003 bei. Die durch den Unionsbeitritt erforder-
lich gewordene Harmonisierung der nationalen Rechtsordnung mit dem europäi-
schen Gemeinschaftsrecht führte zur Verabschiedung des Kapitalverkehrsgesetzes
*2, welches schon im Juli 2003 verabschiedet und veröffentlicht wurde, jedoch erst
mit dem EU-Beitritt am 1. Mai 2004 in Kraft trat. Wie schon der Name des Gesetzes
andeutet, liegt dessen Sinn und Zweck in der Liberalisierung des Kapital- und Zah-
lungsverkehrs.

Durch das Kapitalverkehrsgesetz wurde das vormals bestehende Devisenkontrollge-
setz *3 vollständig abgeschafft. Die schon seit 1991 einsetzende schrittweise Libera-
lisierung des Kapitalverkehrs gelangte so zu ihrem vorläufigen Höhepunkt.

22 Anwendungsbereich

Das Gesetz regelt zum einen den Kapital- und Zahlungsverkehr in Zypern. Darüber
hinaus fallen in seinen Regelungsbereich auch geschäftliche Tranksaktionen in aus-
ländischer Währung und Gold innerhalb Zyperns. Im Einzelnen findet das Gesetz in
den folgenden Fällen Anwendung *4:

- Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen in Zypern Ansässigen und Ansässigen
anderer Mitgliedsstaaten;

- Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen in Zypern Ansässigen und Ansässigen
von Drittstaaten;

- Geschäfte in ausländischer Währung und in Gold innerhalb Zyperns.

23 Regulierungsinhalte

24 Grundsatz des freien Kapitalverkehrs

Ungeachtet der Vorschriften anderer Gesetze sieht das Kapitalverkehrsgesetz vor,
dass jeglicher Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen in Zypern Ansässigen und An-
sässigen von Mitgliedstaaten oder Drittländern frei von irgendwelchen Beschränkun-
gen durchgeführt werden kann. *5

Als Kapitalverkehr wird dabei Folgendes angesehen: *6

- Direktinvestitionen;
- Investitionen in unbewegliches Vermögen (z. B. Immobilien);
- Geschäfte im Hinblick auf Rechte, die üblicherweise auf dem Kapitalmarkt ge-

handelt werden können;
- Geschäfte im Hinblick auf Anteile an kollektiven Investitionsschemata;
- Geschäfte im Hinblick auf Rechte und andere Instrumente, die normalerweise

am Aktienmarkt gehandelt werden können;
- Geschäfte mit laufenden Konten und Depots in Kreditinstituten;
- Kreditierungen im Hinblick auf den Handel oder das Erbringen von Dienstleis-

tungen, in welche ein Ansässiger eines Mitgliedstaates involviert ist;
- Finanzierungskredite und Kreditierungen;
- Bürgschaften, andere Garantien und Pfandrechte;
- Transfers im Rahmen der Ausführung von Versicherungsverträgen;



- Persönlicher Kapitalverkehr;
- Ein- und Ausfuhr von Dokumenten, die Wertpapiere verbriefen;
- Andere Arten des Kapitalverkehrs, die z.B. Erbschaftsteuer, Verluste und Zin-

sen, gewerbliches und geistiges Eigentum mit einschließen.

Im Rahmen des Kapitalverkehrsgesetzes wird der Begriff des in Zypern Ansässigen
(„Resident“) wie folgt definiert: *7

- Eine natürliche Person, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die in Zypern
ihren Wohnsitz hat oder beabsichtigt, für wenigstens ein Jahr in Zypern den
Wohnsitz zu haben;

- ein zyprischer Staatsangehöriger, der im Ausland an einer zypriotischen Bot-
schaft, einem zypriotischen Konsulat oder ähnlicher Institution arbeitet;

- ein zypriotischer Staatsangehöriger, der im Ausland studiert oder in einem
Krankenhaus stationiert ist, ungeachtet der Dauer der Studienzeit oder der
Krankenhausstationierung;

- ein in Zypern Ansässiger, der auf einem Schiff, einem Flugzeug oder einem
anderen Transportmittel arbeitet, welches ganz oder teilweise außerhalb Zy-
perns operiert;

- eine Abteilung oder ein Büro der Regierung oder einer lokalen Autorität, halb-
staatlichen Organisation oder Gesellschaft;

- eine Organisation oder ein Unternehmen, gleich welcher rechtlichen Ausges-
taltung, die oder das in Zypern registriert ist und hier auch eine physische Prä-
senz hat;

- eine Niederlassung, Repräsentanz oder jegliche andere Form der Vertretung
einer juristischen Person, die nicht in Zypern ansässig, jedoch gleichwohl in
Zypern tätig ist.

25 Ausnahmebestände

Die Liberalisierung des Kapital- und Zahlungsverkehrs hebt nicht die Beschränkun-
gen auf, die hinsichtlich des Kapitalverkehrs von in Drittstaaten Ansässigen beste-
hen, sowie sie sich auf Direktinvestitionen (einschließlich des Erwerbs von Immobi-
lien) beziehen und bereits am 31.12.1993 bestanden.

Beschränkungen bestehen auch im Hinblick auf den Erwerb von Immobilien, ent-
sprechend den Vorschriften des Gesetzes zur Regelung des Immobilienerwerbs
durch Ausländer *8. EU-Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in Zypern werden im
Hinblick auf jeglichen Immobilienerwerb zyprischen Staatsbürgern gleichgestellt. EU-
Staatsbürger ohne ständigen Wohnsitz in Zypern können in Zypern Land und Bau-
grundstücke ohne Einschränkung erwerben, für den Erwerb von Wohnungen, Häu-
sern und anderen Immobilien bedürfen sie jedoch der Genehmigung des Ministerra-
tes. Staatsbürger aus Drittstaaten bedürfen beim Immobilienerwerb stets der Ge-
nehmigung des Ministerrates.

Weiterhin kann die Republik Zypern *9 aus ernsthaften politischen Gründen und bei
Vorliegen von Dringlichkeitsvoraussetzungen einseitige Maßnahmen gegen einen
Drittstaat in Bezug auf Kapitalverkehr und Zahlungen vornehmen. Sie kann auch alle
notwendigen Maßnahmen zur Vorbeugung der Verletzung eines in Zypern wirksa-
men Gesetzes ergreifen, insbesondere in den Bereichen „Beachtung von Banken“.
Außerdem kann die Republik Verfahren für die Anmeldung von Kapitalverkehr zu
verwaltungstechnischen oder statistischen Zwecken in Kraft setzen und solche Maß-



nahmen ergreifen, die für die Bewahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder der nationalen Sicherheit erforderlich sind.

Zypern wird jede Entscheidung des EU-Ministerrates zur Anwendung bringen, die
das Auferlegen von Maßnahmen gleich welcher Art gegen Drittländer betrifft, und
wird jegliche diesbezüglichen Vorsorgenmaßnahmen durchführen. *10 Die zyprioti-
sche Zentralbank hat die Befugnis, die Vorsorgenmaßnahmen und Sanktionen anzu-
ordnen und durchzusetzen, die der EU-Ministerrat gegen Kapital- und Zahlungsver-
kehrflüsse eines Drittstaates verhängt.

26 Direktinvestitionen in Zypern

Direktinvestitionen in Zypern durch Staatsbürger anderer EU-Staaten werden ent-
sprechend den zypriotischen Regelungen durchgeführt, die in diesem Bereich auch
für zypriotische Staatsbürger gelten und angewendet werden. Allerdings kann der
Ministerrat solche Direktinvestitionen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung, der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit oder zum Zweck
der Einschränkung oder des Verbotes der Produktion oder des Handels mit Waffen
oder Munition beschränken. *11

Das Finanzministerium setzt Richtlinien im Hinblick auf Direktinvestitionen durch Aus-
länder *12 in Zypern fest. Niemand darf Wertpapiere oder Beteiligungen an bestehen-
den Gesellschaften an einen Nichtzyprioten ohne vorhergehende Genehmigung des
Finanzministeriums übertragen, *13 es sei denn, es handelt sich um Portfolio-
Investitionen oder an der zyprischen Börse gelistete Wertpapiere.

In Bezug auf Staatsbürger von Drittstaaten hat die zypriotische Zentralbank Richtli-
nien *14 erlassen, die das Kapitalverkehrsgesetz weiter ausführen. Als Grundvoraus-
setzung für die Genehmigung von Anträgen für Direktinvestitionen durch Staatsbür-
ger aus Drittstaaten nennt die Richtlinie

- die Nichtbeeinträchtigung der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit und der
Gesundheit sowie

- den völligen Ausschluss der Produktion von oder des Handels mit Waffen und
Munition.

Darüber hinaus gibt es Mindest- und Höchstgrenzen für Investitionen und/oder Betei-
ligungen von Staatsbürgern aus Drittstaaten. Im Landwirtschafts- und Fischereibe-
reich gilt beispielsweise eine Beteiligungshöchstgrenze von 49% Gesellschaftsbetei-
ligung bei einem gleichzeitigen Mindestinvestitionsvolumen von 100 000 zyprioti-
schen Pfund. Im industriellen Herstellungsbereich dagegen, auch beispielsweise in
der Freizone von Larnaka, besteht kein Mindestinvestitionsverlangen und eine
100%ige Gesellschaftsbeteiligung ist möglich.

Die meisten Regeln der Richtlinie betreffen den Dienstleistungsbereich. Dabei gilt in
der Regel, dass eine 100%ige Gesellschaftsbeteiligung möglich ist, wobei je nach
Dienstleistungssektor die Mindestinvestition bei 50 000 oder 100 000 zypriotischen
Pfund liegen muss. Eine detaillierte Auflistung der Dienstleistungsbereiche geordnet
nach Mindestinvestition ist den Anhängen 1 und 2 der Richtlinie *15 zu entnehmen.

Ausnahmen bestehen bei Restaurants, Cafés, Nachtclubs sowie Tourismus- und
Reiseagenturen, wo die Gesellschaftsbeteiligung lediglich bis zu 49% betragen darf.
Weitere Ausnahmen bestehen im Groß- und Einzelhandelsbereich, wo die Mindest-



investitionssumme je nach Beteiligung am Gesellschaftskapital bei 50 000 oder 300
000 zyprischen Pfund liegt. Tourismusprojekte werden von der Zentralbank im Zu-
sammenwirken mit dem Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus von Fall zu
Fall geprüft und entschieden. Anteilserwerb an Landentwicklungsgesellschaften wird
schlichtweg abgelehnt.

Darüber hinaus bestehen noch Sonderregelungen in den Bereichen Beteiligung oder
Gründung von Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungsunternehmen, bei
Flugverkehrsgesellschaften, bei Unternehmen, die in Bereichen der öffentlichen Ver-
sorgung tätig sind, im Bereich Schiffmanagement sowie für an der zypriotischen Bör-
se gelistete Gesellschaften.

27 Handeln in ausländischer Währung

Mit Ausnahme der Finanzinstitute darf niemand in Zypern als „Währungsverhandler“
(Person, die in ausländischer Währung handelt, d. h. ein Währungshändler) ohne
vorhergehende Genehmigung der zypriotischen Zentralbank entsprechend den Vor-
schriften des Artikels 36 des Zentralbankgesetzes *16 auftreten. *17

Finanzdienstleistungsunternehmen, die eine Genehmigung entsprechend dem Fi-
nanzdienstleistergesetz *18 erhalten haben, dürfen Tranksaktionen kurz- oder langfris-
tiger Lieferungen in ausländischer Währung nur durchführen, wenn solche Dienste
mit dem Erbringen von Finanzdienstleistungen verknüpft sind. *19

28 Ein- und Ausfuhr von Banknoten und Gold

Jedermann, der in oder aus Zypern ein- bzw. ausreist, ist verpflichtet, *20 dem zu-
ständigen Zollbeamten entweder

- den Betrag der Banknoten in zypriotischer oder ausländischer Währung oder
den Wert mitgeführten Goldes anzumelden, soweit dieser Betrag oder Wert
gleich oder größer 7 300 CYP oder 12 500 EUR ist oder den Betrag erreicht
oder übersteigt, den die Zentralbank durch die Ausgabe von Anordnungen von
Zeit zu Zeit festlegt, oder

- eine Kopie der entsprechenden Tranksaktion vorzulegen, soweit ein Finanzin-
stitut in den Kauf involviert war.

29 Übergangsvorschriften

Während das Kapitalverkehrsgesetz das Devisenkontrollgesetz abschafft, werden
Genehmigungen, Lizenzen, Erlasse, Anordnungen, Befehle und alle anderen Verwal-
tungshandlungen, die unter dem Devisenkontrollgesetz gewährt wurden oder ergan-
gen sind, so angesehen, als ob sie unter dem Kapitalverkehrsgesetz gewährt worden
oder ergangen wären, *21 und bleiben entsprechend wirksam bis sie erlöschen oder
widerrufen werden.

Bis zum Beitritt zur Eurozone und vorbehaltlich der Vorschriften der Artikel 119 und
120 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft kann Zypern Vor-
sorgemaßnahmen ergreifen, *22 wenn es im Hinblick auf seine Zahlungsbilanz oder
als Resultat der ihm zur Verfügung stehenden Währungsart in Schwierigkeiten gerät
oder ernsthaft antizipiert werden und insbesondere wenn angenommen wird, dass
sie das Funktionieren des gemeinsamen Marktes oder gemeinsamer Handelspoliti-
ken gefährden, ist Zypern verpflichtet, den EU-Ministerrat und die anderen Mitglie-



derstaaten über die Maßnahmen, die es zur Bewältigung der Schwierigkeiten zu er-
greifen gedenkt, fortlaufend zu unterrichten.

30 Landeseigene Fördermittel

31 Überblick über den Stand in Zypern

Die zypriotische Politik musste im Rahmen der Aufnahme in die Europäische Union
ihre Unterstützungsleistungen überarbeiten. Maßgebend für Investitionsanreize sind
nun das „Public Aid Control Law“ und deren Änderungen.

In diesen ist z. B. Folgendes festgelegt:

- Der Export wird besonders gefördert. Dafür existieren Zuschüsse, die sich am
Wert der Exporte orientieren.

- Weitere Förderprogramme bestehen für kleine und mittlere Unternehmen,
Forschung und Entwicklung, Schulungen, Auffangen und Restrukturierung von
Unternehmen in Konkursgefahr, Umweltschutz und regionale Hilfen.

Informationen zu den einzelnen Programmen und deren Anwendung bietet das
Kommissariat für öffentliche Hilfe (http://www.publicaid.gov.cy).

Gesellschaftsrecht
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32 Allgemeines

Das Gesellschaftsrecht in Zypern orientiert sich stark an britischem Recht. Deshalb
gibt es in Zypern auch keine GmbH, sondern nur Aktiengesellschaften, die öffentli-
chen oder privaten Charakter haben und Partnerships, die den deutschen Rechts-
formen der offenen Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft ähneln.



33 Die Private Company als Gegenstück zur GmbH in Deutschland

34 Gründung

Die Private Company kann von natürlichen Personen oder von juristischen Personen
gegründet werden. Bei Gründung durch juristischen Personen, die nicht der EU an-
gehören, sind der Zentralbank von Zypern die Namen der Gesellschafter offen zu
legen. Diese Informationen werden vertraulich behandelt. Einmanngründungen einer
Private Company sind möglich. Vorausgesetzt werden immer ein Gründungsvertrag
und die Satzung. Eine Private Company darf maximal 50 Gesellschafter haben. Aus-
genommen von dieser Regelung sind aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des Unter-
nehmens.

Prinzipiell gibt es keine rechtlichen Mindesteinlagen. Die Zentralbank empfiehlt
aber Einlagen von mindestens 5 000 Zypriotischen Pfund (ca. 8 750 EUR). Diese
sollten in 1 000 Aktien mit einem Mindestnennwert von 1 C£ aufgeteilt werden. An-
stelle von Geldeinlagen sind auch Sacheinlagen möglich. Vor der Eintragung in das
Handelsregister sind zumindest 1 000 C£ zu leisten.

Die Aktien müssen registriert werden. Dazu sind einige Informationen über die Aktio-
näre abzugeben, z. B. Name, Wohn- und Geschäftsadresse, Nationalität, Informatio-
nen über bisherige und aktuelle Geschäftstätigkeit, Status in der zu gründenden Ge-
sellschaft, Anteil am Kapital etc.
Organisation

Wichtig für zypriotisches Recht ist die Ernennung der Geschäftsführer bzw. des Vor-
standes (Directors). In der Satzung ist die Art und Weise der Ernennung zu regeln
sowie deren Aufgaben. Letztendlich liegt aber die Ernennungs- und Entlastungsge-
walt des Vorstandes bei den Aktionären. Es ist möglich, die ersten Vorstandsmitglie-
der bereits in der Satzung zu ernennen.

Praxisrat

Aus steuerlichen Gründen kann es empfehlenswert sein, dass die Mehrheit der Mit-
glieder des Vorstandes zypriotische Einwohner sind. Auch ist es günstig, dass die
Anzahl der ausländischen Mitglieder des Vorstandes nicht zu einer Beschlussfähig-
keit ausreicht. (Näheres dazu im Kapitel Steuerrecht).

35 Übertragung von Gesellschaftsanteilen

Die Übertragung von Aktien ist in der Private Company beschränkt. Die Geschäftsan-
teile dürfen nicht öffentlich angeboten werden und es ist möglich, die Übertragung
einzuschränken.

Die Public Company

Die rechtlichen Regelungen der Private Company gelten prinzipiell auch für die Pub-
lic Company. Unterschiede bestehen darin, dass in einer Public Company

- eine unbegrenzte Anzahl von Aktionären möglich ist,
- sie mindestens sieben Aktionäre benötigt,



- ihre Aktien öffentlich zum Kauf anbieten kann und
- Einschränkungen bei der Übertragung von Aktien nicht möglich sind.

Gemäß einer Verordnung des Firmenregisters von Zypern beträgt die Mindesteinlage
bei Public Companys 15 000 C£. Sacheinlagen sind auch bei der Public Company
möglich, müssen aber nach speziellen Regeln bewertet werden.

36 Die General und die Limited Partnership

Diese Gesellschaftsformen ähneln der deutschen OHG (General Partnership) und
der KG (Limited Partnership). Wie bei diesen haften bei der General Partnership die
Gesellschafter auch mit ihrem Privatvermögen für die Verpflichtungen der Gesell-
schaft. Bei der Limited Partnership gibt es Gesellschafter (General Partners), die voll
haften, und Gesellschafter (Limited Partners), die nur bis zur Höhe ihrer Einlagen
haften. Die Anzahl der Gesellschafter ist bei den Partnerships auf maximal 20 be-
grenzt. Ein Gesellschaftsvertrag kann die Beziehungen der Gesellschafter unterein-
ander ordnen. Die Gesellschaft muss im Handelsregister eingetragen werden. Dazu
sind die Personalien der Gesellschafter, der Gesellschaftszweck und die Dauer der
Partnership anzugeben.

37 Umgründungsrecht

Sehr modern ist das zypriotische Umgründungsrecht, das am 01.01.2003 in Kraft
getreten ist und das für internationale Unternehmen eine Reihe von Vorteilen bietet.
Das neue zypriotische Umgründungsrecht folgt wortwörtlich der Fusionsrichtlinie
(Merger Directive), jedoch ermöglicht es, anders als die Fusionsrichtlinie, grenzüber-
schreitende Umgründungen sowohl mit Mitglied- als auch Nichtmitgliedstaaten der
EU sowie rein nationale Umgründungen, alles ohne negative steuerliche Konse-
quenzen auf der Ebene der Gesellschaft oder des Gesellschafters. Die steuerlichen
Buchwerte sind fortzuführen, die Verluste gehen über. Die Umgründungstypen, die
abgedeckt werden, sind die Fusionen, Spaltungen, Einbringung von Unternehmens-
teilen und der Austausch von Anteilen – alles der Terminologie der Fusionsrichtlinie
folgend. Nach der neuen Rechtslage sind Umgründungen des Weiteren von der
Mehrwertsteuer, der Steuer aus der Veräußerung von Liegenschaftsanteilen, den
Stempelgebühren und der Grunderwerbsteuer befreit.

38 Geschäftsführung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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42 Gesellschaftssekretär

Die in Zypern weitaus gebräuchliche Gesellschaftsform ist die der „Private Company
Limited by Shares“, zur Vereinfachung im Weiteren „Ltd.“ genannt. Kennzeichen
der zypriotischen Ltd., wie auch jeder anderen rechtlichen Körperschaft („Corporati-
on“), sind deren Rechtspersönlichkeit sowie die stetige Rechtsnachfolge, d.h. die
Aufrechterhaltung der Körperschaft durch ihre Mitglieder, die von Zeit zu Zeit ausge-
wechselt oder zahlenmäßig verändert werden können. Darüber hinaus zeichnet sich
die Ltd. dadurch aus, dass die Haftung eines Mitgliedes auf den Nennwert der Ge-
sellschaftsanteile dieses Mitgliedes beschränkt ist bzw. auf den Premiumpreis eines
Anteils, soweit ein höherer Wert als der Nennwert des vom Gesellschafter zu zahlen-
der Betrag vereinbart wurde.

43 Gründungsvoraussetzungen

Jede zyprische Ltd. muss bei der Gründung zumindest einen Direktor und einen (Ge-
sellschafts-)Sekretär benennen. Diese müssen als eine der Gründungsvorausset-
zungen dem Gesellschaftsregister benannt werden. Jeder Gesellschafter kann
grundsätzlich auch eine der vorgenannten Funktionen erfüllen. Allerdings kann ein
alleiniger Gesellschafter nicht beide Funktionen gleichzeitig erfüllen.

44 Direktoren

Das zypriotische Gesellschaftsrecht definiert den Begriff des Direktors nicht, be-
stimmt aber, dass jede Person, welche die Funktionen eines Direktors ausübt,
gleichgültig ihres Titels als Direktor anzusehen ist. Direktoren sind allgemein als Ver-
treter der Gesellschaft anzusehen, für die sie tätig werden.

45 Ernennung

Das zypriotische Gesellschaftsrecht enthält kaum Vorschriften im Hinblick auf die
Mittel zur Ernennung der Direktoren und behält die entsprechenden Regelungen den
Gesellschaftsstatuten („Articles“) vor. In der Praxis sehen Letztere eine ursprüngliche
Ernennung der Direktoren durch die Unterzeichner der Gründungsstatuten („Memo-
randum“) und einen jährlichen turnusmäßigen Rücktritt vor. Die entstehenden offe-
nen Stellen werden dann im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung der
Ltd. wieder besetzt. Gelegentlich bestimmen auch die Gesellschaftsstatuten selbst
den oder die ersten Direktoren. Es ist dabei auch möglich, dass Direktoren nicht im
Rahmen des Rotationsprinzips ausscheiden, sondern lebenslänglich ernannt wer-
den.

Hinweis

In jedem Fall ist es grundsätzlich möglich, durch ordentlichen Beschluss der Gesell-
schafterversammlung einen Direktor abzuberufen, gleichgültig, was die Gesell-
schaftsstatuten vorsehen und welche Vereinbarungen mit ihm bestehen.

Das zypriotische Recht schreibt nicht vor, dass Direktoren auch Anteile an der Ge-
sellschaft halten müssen. Soweit eine entsprechende Voraussetzung in den Gesell-



schaftsstatuten vorgesehen ist, muss ein ernannter Direktor innerhalb von zwei Mo-
naten ab seiner Ernennung entsprechend Anteile erwerben; andernfalls gilt die Posi-
tion des Direktors als vakant.

Handlungen eines Direktors sind grundsätzlich wirksam gegenüber der Gesellschaft,
gleichgültig, ob nach seiner Ernennung Mängel bei der Ernennung oder im Hinblick
auf die Qualifikation des Direktors zutage treten. Dies bedeutet aber nicht, dass eine
fehlende Ernennung insoweit geheilt würde.

46 Darlehen an Direktoren

Grundsätzlich ist die Darlehensvergabe an Direktoren untersagt. Als Direktor einer
Gesellschaft gilt dabei auch der Direktor ihrer Holdinggesellschaft. Nur in bestimm-
ten, streng regulierten Fällen kann von diesem Grundsatz abgewichen werden.

47 Vollmachten der Direktoren und das Verwaltungsrats

Im Verhältnis zwischen Verwaltungsrat („Board of Directors“) und Gesellschaftsmit-
gliedern üben die Direktoren alle Vollmachten der Gesellschaft aus. Wie diese Voll-
machten verteilt werden, ist letztlich den Regelungen der Gesellschaftstatuten vorbe-
halten, soweit nicht das zyprische Gesellschaftsrecht zwingend die Ausübung be-
stimmter Vollmachten durch die Gesellschaft vorsieht.

Soweit ein Verwaltungsrat besteht (d.h. mindestens zwei Direktoren ernannt sind),
wird die Ermächtigung, die Vollmachten der Gesellschaft auszuüben, dem Verwal-
tungsrat als Ganzes und nicht etwa den einzelnen Direktoren erteilt.

Den Gesellschaftern ist es nicht gestattet, dem Verwaltungsrat (oder dem Direktor)
vorzuschreiben, wie die Geschäfte der Ltd. zu führen sind. Darüber hinaus können
die Gesellschafter auch keine Entscheidung der Direktion korrigieren, die im Rahmen
der den Direktoren zuerkannten Vollmachten getroffen wird. Soweit im Nachhinein
die Vollmachten der Direktoren generell beschränkt werden sollen, ist eine Änderung
der Gesellschaftsstatuten erforderlich.

Zwar werden die Vollmachten zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft dem Ver-
waltungsrat als Ganzes erteilt; intern kann dieser aber diese Vollmachten oder einen
Teil davon einzelnen Direktoren, anderen Offiziellen der Gesellschaft oder gesondert
bevollmächtigten Dritten erteilen, soweit die Gesellschaftsstatuten dies zulassen.

Soweit die Direktoren außerhalb ihrer Befugnisse, aber noch im Rahmen des Gesell-
schaftszweckes handeln, können die Gesellschafter im Rahmen einer Hauptver-
sammlung entsprechende Handlungen der Direktoren nachträglich genehmigen. Ei-
ne solche nachträgliche Genehmigung ist aber in den Fällen ausgeschlossen, in de-
nen die Direktoren treuhänderische Pflichten verletzen und die Stimmabgabe bei der
Hauptversammlung kontrollieren.

Es kann vorkommen, dass der Verwaltungsrat handlungsunfähig oder- unwillig ist.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die erforderliche Abstimmungsmehrheit nicht
erreicht wird oder einzelne Direktoren aufgrund bestehender treuhänderischer Pflich-
ten in bestimmten Fällen nicht in der Lage sind, zu handeln. In solchen Fällen kön-
nen die Gesellschafter im Rahmen einer Hauptversammlung die Einsetzung eines
zusätzlichen Direktors zur Schließung dieser zufällig entstandenen Lücke beschlie-



ßen; die Gesellschafter können dabei auch gleichzeitig die Zahl der Direktoren ins-
gesamt erhöhen.

48 Minderheitenrechte und Direktoren

Soweit die Geschäfte der Gesellschaft durch die Direktoren bzw. de facto durch eini-
ge Gesellschafter zum Schaden anderer Gesellschafter geführt werden, kann ein
Antrag bei Gericht zur Beseitigung dieser Situation eingebracht werden. Soweit das
Gericht überzeugt ist, dass die Tatsachen des Einzelfalls eine Auflösung der Gesell-
schaft rechtfertigen würden, eine solche Auflösung aber den beschwerten Gesell-
schaftern zum Nachteil gereichen würde, können von Amts wegen die Anordnungen
getroffen werden, die nach Auffassung des Gerichts geeignet sind, den Benachteili-
gungszustand aufzuheben.

49 Treuhänderische Pflichten der Direktoren

Allgemein besteht die Pflicht der Direktoren gegenüber der Gesellschaft, diese ent-
sprechend den Vorschriften des zyprischen Rechts und der Gründungs- sowie der
Gesellschaftsstatuten zu führen. Sie werden folglich der Gesellschaft gegenüber
haftbar, soweit der Gesellschaft Verluste aufgrund von unrechtmäßigen Handlungen
oder Handlungen außerhalb des Gesellschaftszwecks entstehen.

Grundsätzlich bestehen die Pflichten der Direktoren gegenüber der Gesellschaft
selbst, nicht jedoch gegenüber den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft. Darüber
hinaus bestehen diese Pflichten auch nicht gegenüber anderen Gesellschaften, mit
denen die Ltd. Möglicherweise verbunden ist, oder sonstigen Dritten, zu denen die
Gesellschaft als solche in einem treuhänderischen Verhältnis steht.

Nur unter besonderen Voraussetzungen kann zwischen dem Direktor und einer drit-
ten Rechtsperson ein Verhältnis entstehen, aufgrund dessen der Direktor treuhände-
risch gebunden ist. Hierzu zählen zum einen treuhänderische Pflichten des Direktors
gegenüber den Gesellschaftern im Rahmen einer Unternehmensübernahme, wenn
und soweit der Direktor den Gesellschaftern zur Annahme oder Ablehnung eines Ü-
bernahmeangebotes rät. In diesem Zusammenhang ist der Direktor den Gesellschaf-
tern gegenüber verpflichtet, ehrliche und nicht irreführende Angaben zu machen.

Weiter bestehen zwar grundsätzlich keine Treuepflichten gegenüber den Gläubigern
der Gesellschaft. Soweit die Ltd. jedoch insolvent oder quasiinsolvent ist oder wird,
besteht seitens der Direktoren gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft die
Pflicht, sicherzustellen, dass die Geschäfte der Gesellschaft ordentlich geführt und
das Eigentum der Gesellschaft nicht zum Vorteil der Direktoren und zum Nachteil der
Gläubiger verwendet wird.

Die treuhänderischen Pflichten der Direktoren lassen sich dem Grunde nach in zwei
Kategorien teilen:

- solche Pflichten, die die Loyalität der Direktoren sichern sollen, und
- solche, die verhindern sollen, dass Direktoren ihre Vollmachten missbrauchen.

Im Einzelnen:

- Direktoren haben dabei stets nach bestem Wissen so zu handeln, wie sie es
im besten Interesse der Gesellschaft sehen.



- Direktoren müssen sich größtmögliche Handlungsfreiheit bewahren. Diese
Pflicht beinhaltet die Verpflichtung, keine Verträge oder sonstige Vereinbarun-
gen einzugeben, nach denen sie in ihrer Entscheidungsfreiheit bei eventuellen
Verwaltungsratsversammlungen bzw. – abstimmungen gebunden wären.

- Schließlich besteht seitens der Direktoren die Pflicht, Interessenkonflikte zu
vermeiden. Grundsätzlich sollten es Direktoren vermeiden, in eine Situation zu
geraten, in der ihre persönlichen Interessen und ihre Pflichten gegenüber der
Gesellschaft im Konflikt zueinander stehen. Gegebenenfalls sind entspre-
chende Einzelheiten der Gesellschaft gegenüber vollständig aufzuklären und
darzulegen und eine entsprechende Genehmigung der Gesellschaft einzuho-
len.

Soweit der Direktor mit einer anderen Rechtsperson verbunden ist, mit der die Ge-
sellschaft in vertraglichen Beziehungen steht, bzw. solche eingehen wird, ist eine
solche Beziehung durch geeignete Benachrichtigung dem Verwaltungsrat bzw. der
Gesellschaft anzuzeigen. Unterbleibt dies, besteht gegebenenfalls ein Anspruch der
Gesellschaft auf Auflösung der entsprechenden Verträge und Wiederherstellung des
Status quo.

Der Direktor ist der Gesellschaft gegenüber zur Rechenschaft über alle persönlichen
Vorteile oder Gewinne verpflichtet, die er im Rahmen seines Handelns unter Ver-
wendung des Eigentums der Gesellschaft erlangt.

Andererseits ist der Direktor jedoch berechtigt, für sein Tätigwerden als Direktor von
der Gesellschaft vergütet zu werden, soweit eine solche Vergütung in den Gesell-
schaftsstatuten vorgesehen ist oder sonst von den Gesellschaftern im Rahmen einer
Hauptversammlung und entsprechend den Vollmachten der Gesellschaft abgesegnet
wurde.

Schließlich bestehen seitens der Direktoren gegenüber der Gesellschaft noch be-
sondere Sorgfaltspflichten. Während vormals die Sorgfalt eines vernünftigen Men-
schen ausreichend war, wurde insoweit in jüngster Zeit die Messlatte höher gelegt,
und es wird im Einzelfall auch auf die besonderen Qualifikationen und Erfahrungen
ankommen, die im Hinblick auf bestimmte Aufgaben von einem Direktor zu erwarten
sind bzw. erwartet werden können.

50 Gesellschaftssekretär

Im Normalfall wird der Sekretär durch den Verwaltungsrat ernannt. Ihm obliegen in
der Regel Verwaltungs-, jedoch keine Geschäftsführungsaufgaben. Soweit keine be-
sondere Bevollmächtigung besteht, kann der Sekretär die Gesellschaft nicht binden.
Ausnahmen bestehen gegebenenfalls nur im Hinblick auf Verträge administrativer
Natur, einschließlich der Anstellungsverträge für Büroangestellte.

Zwar werden die Vollmachten und Befugnisse des Sekretärs im Wesentlichen durch
die Gesellschafter und den Verwaltungsrat bestimmt (und nicht etwa durch die Ge-
sellschaftsstatuten); bestimmte Pflichten ergeben sich jedoch auch aus dem Gesetz.
Hier zählen insbesondere:

- die Zeichnung des Jahresabschlussberichtes der Gesellschaft sowie der bei-
gefügten Dokumente und

- im Fall der Gesellschaftsauflösung durch Gerichtsbeschluss die Verifizierung



- der dem Verwalter zu überreichenden Stellungnahme.

Handels- und Vertragsrecht

51 Grundlagen der Rechnungslegung und des Jahresabschlusses

52 Buchführungspflicht

Nach Gesellschaftsrecht, Einkommenssteuerrecht und Umsatzsteuerrecht sind alle in
Zypern registrierten Public und Private Companys zur Buchführung und zur Erstel-
lung eines Jahresberichts nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS), ehemals IAS, verpflichtet. Die einkommen- und umsatzsteuerliche Buchfüh-
rungsverpflichtung und Verpflichtung zur Erstellung eines Jahresberichtes umfasst
auch die General und Limited Partnership.

Einzelunternehmen mit einem jährlichen Bruttoumsatz von weniger als C£ 9 000 sind
von der Verpflichtung, sich für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren zu lassen, und
damit für umsatzsteuerliche Zwecke Bücher zu führen, befreit, können aber freiwillig
Bücher führen, wenn sie z.B. eine Umsatzsteuerregistrierung beantragen.

Einkommenssteuerlich gelten für kleine Einzelunternehmen ebenfalls Erleichterun-
gen, wonach sie nur zur Führung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung verpflichtet
sind.

Für die Companys gelten weitere Bestimmungen. Neben der Buchführung, die zur
Vorbereitung von finanziellen Erklärungen dient, und die einen Blick auf die wahren
Verhältnisse im Unternehmen sowie auf dessen Tranksaktionen zu jedem Zeitpunkt
gewähren soll, müssen die Public und die Private Company jährlich einen Bericht
abfassen. Dieser ist der Hauptversammlung vorzulegen und soll nach den Grundsät-
zen der International Financial Reporting Standards abgefasst sein. Zusätzlich muss
der Hauptversammlung der Vorstandsbericht sowie der Bericht der Abschlussprüfer
vorgelegt werden. Zusammen mit der Jahresrendite ist der Jahresbericht im Handels-
register zu hinterlegen. Unternehmen, die zum ersten Mal einen Jahresbericht abfas-
sen, haben damit bis zu 18 Monate nach der Gründung Zeit.

Der testierte Jahresbericht bildet auch die Basis für die Steuererklärung, die den
Steuerbehörden bis zum Ende des Jahres vorzulegen ist, das dem Berichtsjahr folgt.

Es könne i.d.R. nur solche Abschlussprüfer beauftragt werden, die zu den zugelas-
senen Prüfern von Zypern gehören. In Ausnahmefällen ist es aber erlaubt, den Jah-
resbericht von ausländischen Prüfern durchsehen zu lassen.

Wettbewerbsrecht

53 Förderung des Wettbewerbs und gewerblicher Rechtschutz

Inhalt:

Einleitung



Förderung des Wettbewerbs
- Absprechen und abgestimmte Verhaltensweisen
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
- Kontrolle von Marktkonzentrationen

Gewerblicher Rechtsschutz
- Patente
- Marken
- Gebrauchsmuster
- Urheberrecht

54 Einleitung

Das Wettbewerbsrecht von 1989 verbietet jegliche, den freien Wettbewerb schädi-
gende Abrede, die darauf abzielt, den Wettbewerb zu verzerren oder eine marktbe-
herrschende Position auszunutzen. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union am 1.
Mai 2004 findet auch das Wettbewerbsrecht der EU zur Gänze in Zypern Anwen-
dung. Europäisches Wettbewerbsrecht ist parallel mit nationalem Wettbewerbsrecht
anzuwenden.

Der 1. Mai 2004 bringt des Weiteren folgende Änderungen: Die zypriotische Wettbe-
werbsbehörde gibt keine rechtlich verbindlichen Auskünfte im Vorhinein mehr ab.
Damit wird die Verantwortung, im Vorhinein abzuschätzen, wann eine beabsichtigte
Aktivität eines oder mehrerer Unternehmen gegen Wettbewerbsrecht verstößt, von
der Wettbewerbsbehörde zu den Unternehmen und ihren Anwälten verlagert. Ver-
stößt folglich eines oder mehrere Unternehmen gegen Wettbewerbsrecht, kann die
Wettbewerbsbehörde ein Verfahren einleiten und Strafen von bis zu 10% des Brutto-
jahresumsatzes verhängen. Diese Entscheidung der Wettbewerbsbehörde kann vor
dem Obersten Gerichtshof angefochten werden. Des Weiteren kann die Behörde
Strafen von bis zu 1% des Umsatzes für Behinderungen der Ermittlungen (beinhaltet
auch die Verweigerung des Zutritts zu Büroräumen und Privatwohnungen) verhän-
gen.

55 Förderung des Wettbewerbs

Absprachen und abgestimmte Verhaltensweisen

Verboten sind nach zypriotischem Recht Absprachen und Praktiken, die den Wett-
bewerb behindern. Dazu zählen Absprachen bzgl.:

- der Festlegung von Kauf- oder Verkaufspreisen,
- der Einigung auf Produktions- oder Liefermengen, der technologischen Ent-

wicklung oder von Investitionen,
- der Aufteilung des Marktes (geographisch oder anderweitig),
- der Vereinbarung zur Anwendung unterschiedlicher Vertragsbedingungen bei

vergleichbaren Geschäftsvorfällen, sodass Konkurrenten im Wettbewerb be-
hindert werden,

- der Vereinbarung zur Anhängung von zusätzlichen Vertragsklauseln, die mit
dem eigentlichen Vertragsgegenstand nicht in Beziehung stehen.



Von diesen Verboten kann es Ausnahmen geben, die vom Ministerrat erlassen wer-
den, wenn sie zur Förderung der Produktion und des Vertriebs von Waren und
Dienstleistungen oder zur Förderung von technologischer oder finanzieller Entwick-
lung führen, und einen gewissen Wettbewerb noch zulassen.

56 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Nach Europarecht liegt eine marktbeherrschende Stellung vor, wenn eines oder meh-
rere Unternehmen 45-75% des Marktes beherrschen (In Ausnahmefällen können
bereits 25-45% ausreichen). Eine marktbeherrschende Stellung ist jedenfalls bei we-
niger als 25% Marktanteile ausgeschlossen.

Die Kommission zum Schutz des Wettbewerbs entscheidet, ob ein Unternehmen o-
der mehrere Unternehmen in einem Gesamt- oder Teilmarkt eine marktbeherrschen-
de Stellung innehaben und ob diese marktbeherrschende Stellung auch missbraucht
wird. Untersagt wird:

- die direkte oder indirekte Festlegung von unfairen Kauf- oder Verkaufspreisen
oder andere unfaire Geschäftsbedingungen,

- die Beschränkung von Produktion, Lieferung oder technologischer Entwick-
lung zulasten der Verbraucher,

- die Anwendung unterschiedlicher Vertragsbedingungen bei vergleichbaren
Geschäftsvorfällen, sodass Konkurrenten im Wettbewerb behindert werden,

- die Anhängung von zusätzlichen Vertragsklauseln, die mit dem eigentlichen
Vertragsgegenstand nicht in Beziehung stehen.

Auch hier sind Ausnahmen für bestimmte Unternehmen (z.B. deren Aktivitäten durch
spezielle Gesetze geregelt sind) möglich.

Die Anwendung europarechtlicher Bestimmungen könnte für ein kleines Land wie
Zypern mit nur 700 000 Einwohnern mit Problemen verbunden sein. Denn in solch
einem kleinen Markt ist eine marktbeherrschende Stellung sehr rasch gegeben.

57 Kontrolle von Marktkonzentrationen

Der Zusammenschluss von Unternehmen ist der Kommission zum Schutz des Wett-
bewerbs zu melden und zustimmungspflichtig, wenn alle der folgenden Bedingungen
eintreffen:

- der kumulierte Jahresumsatz von mindestens zwei der beteiligten Un-
ternehmen überstieg 2 Mio. C£,

- wenigstens eins der beteiligten Unternehmen übt Geschäfte in Zypern
aus,

- mindestens 2 Mio. C£ des gesamten Umsatzes der beteiligten Unter-
nehmen wurden auf dem zypriotischen Markt erwirtschaftet.

Gewerblicher Rechtschutz

58 Patente



Vor der Anpassung an EU-Recht waren nationale Patentanmeldungen in Zypern
nicht möglich. Nun kann eine Person oder Organisation beim Handelsregister neue
Patente anmelden. Außerdem werden Patente registriert, die bereits vom Europäi-
schen Patentamt angenommen wurden. Der Schutz von Patenten beträgt normaler-
weise 20 Jahre. Um den Schutz aufrechtzuerhalten, ist eine jährliche Gebühr zu zah-
len. Diese steigert sich von Jahr zu Jahr.

59 Marken

Sollen Marken geschützt werden, so erfolgt zuerst der Antrag beim Handelsregister.
Dieses veröffentlicht die Anmeldung in der offiziellen Zeitung. Wenn kein Wider-
spruch innerhalb von zwei Monaten eintrifft, tritt der Schutz in Kraft. Der Schutz be-
trägt erstmalig sieben Jahre und kann für jeweils weitere 14 Jahre wieder erneuert
werden.

60 Gebrauchsmuster

Gewerbliche Muster sind zwei- oder dreidimensionale Produktdesigns. Vorausset-
zung ist, dass das Design für die Herstellung von Produkten anwendbar ist. Der ge-
bührenpflichtige Schutz beträgt fünf Jahre und ist viermal um weitere fünf Jahre ver-
längerbar.

61 Urheberrecht

Anwendbar ist das Urheberrecht auf literarische, künstlerische und wissenschaftliche
Werke zypriotischer Bürger oder ausländischer Bürger, die durch internationale Be-
stimmungen urheberrechtlich zu schützen sind. Das Recht entsteht mit der Herstel-
lung des Werkes und bedarf keiner weiteren Registrierung.

Steuerrecht

62 Einführung in das Steuersystem
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